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1. Planungsanlaß 

Mit der Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplanes soll dem 

erheblichen und dringenden Bedarf von Baugrundstücken für den 

familie;ngerechten Wohnbau entsprochen werden sowie eine planungs-

rechtliche Regelung der derzeit im Außenbereich liegenden, ver-

einzelten Wohnbauten erreicht werden. 

2. Vorbereitende Bauleitpl~ung 

Die im Beoouungsplan ausgewiesene Art der baulichen Nutzung ent-

spricht den Darstellungen im Flächennutzungsplan-Entwurf des 

Nachbarschaftsverbandes Reutlingen-Tübingen. 

Die Stadt Tübingen hat ihren Entwurf zum Flächennutzungsplan bereits 

1975 beschlossen und in den seit 1976 für die vorbereitende Bau-

leitplanung zuständigen Nachbarschaftsverband Reutlingen-Tübingen 

eingebracht .. 

Der Umstand I daß dem vorliegenden Bebauungsplan noch kein geneh-

migter, vie~ehr erst ein im Entwurf aufgestellter Flächennutzungs-

plan zugrunde liegtI kann nicht der Stadt Tübingen angerlastet 

werden! sondern ist aus den übergerneindlichen Abhängigkeiten :im 

Nachbarschaftsverband zu erklären. Die Übereinst:imnung von vor-

bereitender und verbindlicher Baulei tplanung ist damit geg-eben. 
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Nach § 8 Abs. 2 kann ein Flächennutzungsplan aufgestellt we~den, 
bevor ein genehmigter FlächennutzWlgsplan vorli,egt, wenn, 
zwingende Gründe dies erfordern. 
Solch zwingende Gründe "liegen hier vor: 
Der "~1ngende Bedarf an BaugrundetückeÖ für den Wohnungsbau in 

t' 

~ibingen 1st weithin bekannt. Dies bewirkt nicht nur eine 
unerwünschte Abwanderung junger Familien in Umlandgemeinden 
sondern zugleich eine alarmierende Preisentwicklung auf dem 
Baugrundstü'cksIflark,t • 
Die planungerechtliehe Vorbereitung zur Erschließung von ge-

, " 

eignetem Bauland wie u. a. im Berei~h", der Weilerhalde ist daher 
dringend geboten. 
Die', vorhandenen Wohngebäude oberhalb des nur provisorisch aus-
gebauten Weges "Weilerhaldelt sin'd v,eder an eine zentrale 
Wasserversorgung noch an die zentrale Kläranlage angeschlossen. 
Zur Durchführung dieser Infrastrukturmaßnabmen ist ein rechts-
gültiger BebauUDgsplan die Voraussetzung. 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes kann aus o.g. Gründen 
nicht abgewartet werden bis ein genehmigter F.N.P vorliegt, zumal 
die städtebauliche Einordnung der Planung und deren Abstimmung 
mit den übergeordneten Planzielen durch die bereits vorliegenden 
Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange zum FNP-Entwurf 
sichergestellt ist. 

;. Bestehende Rechtsverhältnisse 

Der vom Plangebiet erfaBte Bereiohschließt im Osten an den 
Bebauungsplan IIArbeitskelter-Buckenlohll vom 10.4.1978 an, 
im Süden an den Bebauungsplan "11Gewerbegebiet, Vor dem KreuzbergU 

vom 20.5.1976. 
Mit dem vorliegenden Bebauungsplan wird ein kleinerer Teil 
"nicht überplanter Inn,enbereichlt nach § 34 BBauG (sm Hagellocher 
Weg) und im übrigen uAußenbereichu nach § 35 BBauG in einen 
qualifizierten Bebauungsplan einbezogen. Die Festlegungen im 
Zuge eines Planfeetstellungsverfahrens für den Ausbau der 
K 6914 (Hagellocher Weg) werden übernommen. 

.1 .. 
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4. Planbereich 

Der PIBnbereich arfe,ßt den unteren Teil der 'Hangzone d.er 
Weilerhalde Bowei t d-i'ese behaut werden 8'011, 's'owie -zur. 
Klarstellung der planungsrechtlichen;! Einstufung teilweise 

Buch, die angrenzenden Grünräume. 

Insgesamt erfeSt der Plancereich eine Fläche von" rd~ 8,5 ha, 

die sich wie folgt aufgliedern: 

Allgemeines Wohngebiet: CB. 3,8 ha 

-Mischgebiet : ca. 0,9 ha 
Verkehrsf'läche: ca. 2,0 ha 
(mit Verkehrsgrün) 

IJandwi rt sehe ft 1 i ehe Nutzfläche: C8. 0,6 hB 

Private Grünfläche: CB. 1,2 ha 

8,5 ha 

5. Städtebauliche Zielvorstellung 

Entsprechend dem städtebaulichen Ko;nzept für di.e HallgzOnell 

im Tübinger Stadtbereich soll die Bebauung sm HangfuB 
beginnend mit 2 ~zw. 3 Bauzeilen sm Hang hochgeführt werden 

und der zur Gliederung des Stadtgefügee entscheidende 
mi ttl ere Ht.ngbereich von der Bebauung freigehalt,en werden. 
An der West flanke der Weilerhalde soll die Bebauung bis 
etwa zur Höhenlinie 375 m geführt werden, an der Südwest-
flanke, im Anschluß an die Bebauung "Buckenlohtl bis etwa 
zur Höhenlinie 365 m. 
Die nördliche Begrenzung ergibt sich durch eine natürliche 
Zäsur der Landschaft - eine stark bewachsene Klinge etwa 
flUt' der Höhe, es .. 100 m sHdlich der Einmü.ndung des Eisweges 

in die K 6914,. 

./. 
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6. Art der baulichen Nutzung 

Im 'Planbereich wird,'entlang des, Hagellocher Weges UMiscbgebietJl 

ausgewiesen, im übrige,n Bereich "Allgemeines Wohngebietlt • 
, I 

Die. Ausweisung IIMiechgebiet" muS g,etroJfen werden, 'um zwischen 
dem Gewer.begebiet südlich des Hagelloeher Weges und dem 
weiter hangwärta liegenden allg-emeinen Wohngebiet die not-

wendige Pufferzone zu schaffen. Außerdem ist die Aus~ei8ung 

Mischgebiet durch die unmittelbare Nähe des relativ stark 
befahrenen Hagellocher Weges gegeben. 

Die Verkehrsbelaatung und damit die vorhandene Lärmbelastung 
von der K 6914 (Hagellocher Weg) ist ~it ein Grund für die 
Ausweisung eines' "allgemeinenll und nicht eines Itreinen" Wohn-

gebietes an der Westflanke der Weilerhalde. 
Zudem wird es im Sinne der zukünftigen Eigentümer nicht als 
zweckmäßig angesehen, die nach Baunutzungsverordnung zulässigen 
Nutzungen zu sehr zu beschränken. 
So sollte z.B. die Weiterführung der vorhandenen Gärtnerei-
betriebe planungsrechtlich gesichert sein. 

7. Maß der baulichen Nutzung 

Dl.1S Baugebiet soll wie eingangs ausgeführt dem dringenden Bedarf 

an Einfamilienhäusern abhelfen. Dem-entsprechend sind die Bau-
streifenausweisungen, die Nutzungswerte und sonstigen Fest-

setzungen getroffen: 
Im allg'emeinen Wohngebiet ist ein Vollgeschoß mit einem hang-
seitigen Busbaubaren Untergeschoß Bowie mit einem ausbaubaren 
geneigten Dach vorgesehen. Um zu vermeiden, daß Baugesellschaften 
mehrere Grunds,tücke aufkaufen und Mehrfamilienhäuser errichten, 
sind nur Einzelhäuser, teilweise auch Doppelhäuser mit mBximal 

2 Wohnungen pro Gebäude. Die Nutzungswerte werden im WA mit 

GHZ (Grundflächenzahl) -= 0,25 und GFZ (Geschoßflächenzabl) :E: 

0,5 festgelegt. Die Grundstücksgrößen liegen gräßtenteil,ß 

zwischen 6 - 8 are 

.1. 
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Insgesamt können durch den Bebauungsplan ~ Einzelhäuser, 
8 Doppelhäuser und 1 Mehrfamilienhaus neu erschlossen werden. 

8. Landschaft 

Die Erhaltung der landscha~tlich sehr schönen Situation des 
Weilerbaches mit seinen Uferrandzonen soll auch zukünftig 
voll gesicnert bleiben. Durch die Ausweisung einer öffent-

lichen Grünzone Bowie von Geboten zur Pflanzerhe.ltun"g Ball 
dies gewährleistet werden. Der übergeordnete Fuß- und Radweg 

von Hagelloch Richtung West stadt wird an dieser Grünzone 
vorbeigeführt .. 

\' 

Durch die Festsetzung der offenen Bauweise sowie von 
Einzelhäusern soll sichergestellt 'werd"an, daß der natürliche 
Verlauf der Hangzone der 'Weilerhalde stets spürbar bleibt. 

9. Verkehrserschließung 

Die Straße "Weilerhalde U sowie die darunter liegende "Plan-

straße A" sind mit 6,00 m Breite ausgewiesen. 
Für die beidseitig e.ngebaute Straße "Weilerhaldelt ist auch 

I 

beidseits ein Gehweg mit 1,5 m vorgesehen, für die einseitig 
angebaut,e UPlanstre.Be A tt ist nur bergeei ts ein Gehweg vorge-

sehen. 
Soweit hangseita 2 Bauzeilen von d~r ErschlieBungsstraße 
vorgesehen sind, müssen die Garagen und Stellplätze für beide 
Zeilen im Anschluß an die Straße vorgelegt werden. Die Gelände-
neigung gestattet nur einen Zugang und keine Zufahrt für die 
obere Beuzeile. Da hier nur Einfamilienhäuser ~geBehen sind, 
wird dies als vertretbar angesehen. bur die Zugänge sind Geb-
und Leitungsrechte ausgewiesen. 
Gleichfalls über die vOl~lier:eIld.en Baugrund.stücke muß a.uch ein 

ZUgHl1g für - evtl. später abgetrennten - landwirtschaftlich 
oder gärtnerisch genutzten HanggrWldstücken erfolgon. (ein 

oberer Zugang über einen öffentlichen Weg ist vorhanden). 

./. 
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Für den ÖPNV ist eine Bushel testelle (bereits vorhanden) 
im Plangebiet ausgewiesen. Der Anschluß ist damit ge-
sichert. 

10. Ma.Bnahmen der Bodenordnung 

Die Grundstücke oberhalb der Straße "Weilerhalde" haben 
zum groBen Teil 4ie notwendig'e Breite zum Bau eines 
Einzelhauset? oder e;i.nes Grenzbau's als Doppelhäuser. 

Eine Uml,egung ist, deshalb in dieser Zone' nicht be'abaichtigt. 

Im Bereich zwischen der Straße "Weilerhalden und '''Plan-

straße A" ist jedoch eine Umlegung:zur Herstellung 'von 
Baugrundstücken erforderlich. 

11. Zeitliche Verwirklichung 

Die Umlegu:ng soll parallel zum Bebauungsplan durchgeführt 
werden. Mit der Erschließung des Baugebietes könnte 

- sofern die Mittel im Haushalt bereitgestellt werden -
1980/81 begonnen werden. 

Tübingen, den 8. Mai 1979 


